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KG 460: Schnittstellen zu Architektur und Brandschutz 

 

1. Einordnung der Schnittstellenproblematik 
Die Planung technischer Gebäudeausrüstung (TGA) erfolgt nicht isoliert, sondern ist integraler 
Bestandteil der Gesamtplanung eines Bauwerks. Schnittstellen zu Architektur und Brandschutz 
sind dabei von zentraler Bedeutung, da sie sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante 
Anforderungen betreffen. 

Die TGA übernimmt innerhalb der Gesamtplanung die Aufgabe, technische Systeme zur 
Versorgung, Entsorgung und Nutzung eines Gebäudes bereitzustellen. Diese Systeme sind 
unmittelbar von baulichen Rahmenbedingungen abhängig und beeinflussen gleichzeitig die 
architektonische Gestaltung. 

Der Zusammenhang zwischen Architektur, Technik und Sicherheit ist untrennbar. 
Architektonische Entscheidungen bestimmen Raumgeometrien, Flächenverfügbarkeiten und 
Leitungsführungen. Gleichzeitig stellen brandschutztechnische Anforderungen klare Vorgaben 
an die Ausführung und Integration technischer Anlagen. 

Unklare oder nicht definierte Schnittstellen führen regelmäßig zu Planungsfehlern, Mehrkosten 
und Haftungsrisiken. Insbesondere bei widersprüchlichen Anforderungen zwischen Gestaltung, 
Nutzung und Sicherheit entstehen Konflikte, die frühzeitig zu klären sind. 

 

2. Schnittstellen zur Architektur 
Die Schnittstellen zwischen TGA und Architektur sind in nahezu allen Planungsbereichen 
relevant und erfordern eine systematische Abstimmung. 

Der Technikflächenbedarf ist eine grundlegende Größe. Räume für Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- 
und Elektroanlagen müssen frühzeitig dimensioniert werden. Unzureichend geplante Flächen 
führen zu späteren Anpassungen oder funktionalen Einschränkungen. 

Schächte und Installationszonen sind zentrale Schnittstellen. Sie dienen der vertikalen und 
horizontalen Leitungsführung und müssen in Grundriss und Tragwerk integriert werden. Ihre 
Lage beeinflusst die Gebäudestruktur maßgeblich. 

Deckenaufbauten sind ebenfalls kritisch. Installationshöhen, Unterdecken und technische 
Einbauten konkurrieren mit architektonischen Anforderungen wie Raumhöhe und Gestaltung. 

Technikräume müssen hinsichtlich Lage, Zugänglichkeit und Größe abgestimmt werden. Sie 
sind funktional an die Versorgungssysteme gebunden und beeinflussen die Gebäudelogistik. 

Fassadendurchdringungen entstehen durch Lüftungsöffnungen, Leitungsführungen oder 
technische Einbauten. Sie müssen gestalterisch und bauphysikalisch berücksichtigt werden. 

Dachaufbauten betreffen insbesondere technische Anlagen wie Lüftungsgeräte oder 
Rückkühlsysteme. Hier sind statische, gestalterische und schallschutztechnische 
Anforderungen zu berücksichtigen. 
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Der Schallschutz stellt eine wesentliche Schnittstelle dar. Technische Anlagen erzeugen 
Geräusche und Schwingungen, die durch bauliche Maßnahmen begrenzt werden müssen. 

Ein zentrales Spannungsfeld besteht zwischen Gestaltung und Technikbedarf. Architektonische 
Konzepte stehen häufig im Konflikt mit technischen Anforderungen an Platzbedarf, 
Zugänglichkeit und Wartung. 

Konfliktpotenziale entstehen insbesondere bei unzureichender Abstimmung von 
Leitungsführungen, fehlenden Technikflächen oder widersprüchlichen Anforderungen an 
Raumhöhen und Gestaltung. Eine frühzeitige Koordination ist erforderlich, um diese Konflikte zu 
vermeiden. 

 

3. Schnittstellen zum Brandschutz 
Die Schnittstellen zwischen TGA und Brandschutz sind sicherheitsrelevant und unterliegen 
strengen normativen Anforderungen. 

Brandabschnitte definieren die Unterteilung eines Gebäudes in feuerbeständige Bereiche. TGA-
Anlagen dürfen diese Abschnitte nur unter Einhaltung definierter Anforderungen durchdringen. 

Leitungsdurchführungen sind entsprechend abzuschotten. Abschottungen müssen den 
Feuerwiderstand der durchdrungenen Bauteile erhalten und sind normgerecht auszuführen. 

Entrauchungskonzepte regeln die Ableitung von Rauch im Brandfall. Sie sind eng mit 
Lüftungsanlagen und architektonischen Gegebenheiten verknüpft. 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) sind Bestandteil des Brandschutzes und müssen 
funktional mit der TGA abgestimmt werden. 

Feuerwehraufzüge sind spezielle Förderanlagen, die im Brandfall genutzt werden können. Sie 
erfordern besondere Anforderungen an Schacht, Steuerung und Energieversorgung. 

Die Sicherheitsstromversorgung stellt sicher, dass sicherheitsrelevante Anlagen auch bei 
Stromausfall betrieben werden können. 

Druckbelüftungssysteme verhindern das Eindringen von Rauch in Flucht- und Rettungswege. Sie 
erfordern eine enge Abstimmung zwischen TGA, Architektur und Brandschutzplanung. 

Die technischen und normativen Anforderungen ergeben sich aus Bauordnungen, Richtlinien 
und einschlägigen Normen. Ihre Umsetzung erfordert eine präzise Planung und Dokumentation. 

 

4. Gewerkeübergreifende Schnittstellen 
Neben der direkten Abstimmung mit Architektur und Brandschutz bestehen zahlreiche 
gewerkeübergreifende Schnittstellen innerhalb der TGA. 

Lüftungsanlagen sind mit Brandschutzklappen auszustatten, die im Brandfall automatisch 
schließen und eine Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. 

Aufzüge sind in Evakuierungskonzepte einzubinden. Dies betrifft insbesondere Steuerung, 
Energieversorgung und Nutzung im Brandfall. 
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Die Elektrotechnik stellt die Grundlage für Sicherheitsbeleuchtung, Steuerungen und 
Notstromversorgung dar. Eine koordinierte Planung ist erforderlich, um Funktionsfähigkeit 
sicherzustellen. 

Die Gebäudeautomation übernimmt die Steuerung und Überwachung technischer Anlagen. Im 
Brandfall sind definierte Schaltzustände erforderlich. 

Die IT-Infrastruktur ist ebenfalls betroffen, insbesondere bei der Führung durch Brandabschnitte 
und bei sicherheitsrelevanten Systemen. 

Diese Schnittstellen verdeutlichen die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Gewerken 
und erfordern eine abgestimmte Planung. 

 

5. Planungs- und Koordinationsprozesse 
Die Komplexität der Schnittstellen erfordert strukturierte Planungs- und Koordinationsprozesse. 

Eine integrale Planung in frühen Leistungsphasen ist entscheidend. Bereits in der 
Grundlagenermittlung und Vorplanung müssen wesentliche Anforderungen abgestimmt werden. 

Kollisionsprüfungen, insbesondere auf Basis digitaler Modelle, ermöglichen die frühzeitige 
Erkennung von Konflikten zwischen Gewerken. 

Schnittstellenprotokolle dienen der Dokumentation von Zuständigkeiten und Abstimmungen. 
Sie schaffen Transparenz und reduzieren Haftungsrisiken. 

Die Definition von Verantwortlichkeiten ist erforderlich, um klare Zuständigkeiten für Planung 
und Ausführung festzulegen. 

Die Abstimmung mit Sachverständigen, insbesondere im Brandschutz, ist frühzeitig 
einzubeziehen. 

Dokumentationspflichten umfassen die vollständige Erfassung aller Planungsentscheidungen 
und Nachweise. Sie sind Grundlage für Genehmigung, Ausführung und Betrieb. 

 

6. Typische Planungsfehler 
Unzureichende Schachtplanung führt häufig zu Platzproblemen und nachträglichen 
Anpassungen. Dies betrifft insbesondere die Dimensionierung und Lage von 
Installationsschächten. 

Fehlende Reserveflächen erschweren spätere Anpassungen oder Erweiterungen technischer 
Anlagen. 

Nicht abgestimmte Brandschutzanforderungen führen zu Konflikten zwischen TGA und 
baulichen Maßnahmen. Dies kann zu erheblichen Nacharbeiten führen. 

Späte technische Änderungen verursachen hohe Kosten und beeinträchtigen die 
Planungssicherheit. 

Konflikte zwischen Gestaltung und Technik entstehen, wenn technische Anforderungen nicht 
frühzeitig berücksichtigt werden. 
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Die technischen Folgen umfassen Funktionsbeeinträchtigungen und Sicherheitsrisiken. 
Wirtschaftlich führen diese Fehler zu Mehrkosten, Verzögerungen und möglichen 
Haftungsansprüchen. 

 

7. Neubau vs. Bestand 
Im Neubau bestehen umfassende Möglichkeiten zur integralen Planung. Technikflächen, 
Schächte und Schnittstellen können optimal berücksichtigt werden. 

Im Bestand sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Bestehende Strukturen begrenzen die 
Integration technischer Anlagen. 

Brandschutzertüchtigungen im Bestand erfordern häufig umfangreiche Maßnahmen, 
insbesondere bei Leitungsführungen und Abschottungen. 

Flächenknappheit ist ein zentrales Problem, da zusätzliche Technikflächen oft nicht verfügbar 
sind. 

Die wirtschaftliche Bewertung muss den Aufwand für Anpassungen und die verbleibende 
Nutzungsdauer berücksichtigen. 

 

8. Typische Praxisfragen 
Wer trägt die Verantwortung für Leitungsabschottungen? 

Die Verantwortung liegt grundsätzlich beim ausführenden Gewerk, das die Leitung installiert. 
Planung und Vorgaben erfolgen jedoch durch den Brandschutzplaner in Abstimmung mit der 
TGA-Planung. 

Wie früh müssen Technikflächen definiert werden? 

Technikflächen sind bereits in der Vorplanung festzulegen, da sie maßgeblich die 
Gebäudestruktur beeinflussen. 

Wie werden Brandschutzanforderungen in der TGA berücksichtigt? 

Durch Integration in die Planung, Berücksichtigung von Brandabschnitten, Auswahl geeigneter 
Komponenten und Abstimmung mit dem Brandschutzkonzept. 

Welche Rolle spielt die Architektur bei der Schachtplanung? 

Die Architektur definiert Lage und Dimension der Schächte. Die TGA gibt die technischen 
Anforderungen vor. 

Wie werden Konflikte zwischen Gestaltung und Technik gelöst? 

Durch frühzeitige Abstimmung, iterative Planung und Priorisierung funktionaler Anforderungen. 

Welche Haftungsrisiken bestehen bei mangelhafter Koordination? 

Haftungsrisiken entstehen durch Planungsfehler, unklare Zuständigkeiten und fehlende 
Dokumentation. Dies kann zu Schadensersatzforderungen führen. 
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9. Vergleichs- und Entscheidungsaspekte 
Die frühe integrale Planung ermöglicht eine optimierte Abstimmung und reduziert spätere 
Anpassungen. Spätere Änderungen sind kostenintensiv und risikobehaftet. 

Zentrale Techniksysteme bieten Vorteile in Wartung und Steuerung, erfordern jedoch größere 
Technikflächen. Dezentrale Systeme reduzieren Flächenbedarf, erhöhen jedoch die Komplexität. 

Offene Installationsführungen erleichtern Wartung und Anpassung, stehen jedoch im Konflikt 
mit gestalterischen Anforderungen. Verdeckte Führungen erfordern präzise Planung. 

Die Abwägung zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheitsanforderungen ist projektspezifisch 
und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung. 

 

10. Technisches Fazit 
Die Schnittstellen zwischen TGA, Architektur und Brandschutz sind entscheidend für die 
Funktionalität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes. 

Klare Definitionen und Abstimmungen sind erforderlich, um Konflikte zu vermeiden und 
Planungssicherheit zu gewährleisten. 

Die integrale Planung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung. 

Technik, Architektur und Brandschutz sind eng miteinander verknüpft und müssen als 
Gesamtsystem betrachtet werden. 

Haftungs- und Dokumentationsaspekte unterstreichen die Notwendigkeit einer strukturierten 
und nachvollziehbaren Planung. 

 

11. Abschlusshinweis 
Als TGA-Ingenieurbüro mit Sitz in Köln begleitet MT Ingenieure Projekte von der 
Grundlagenermittlung bis zur Ausführungsplanung über alle Gewerke hinweg. 

 


